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Abkürzungsverzeichnis

UNO Organisation der Vereinten Nationen
NGO Nichtregierungsorganisation
SNB Schweizerische Nationalbank
APK-NR Aussenpolitische Kommission des Nationalrates

ONU Organisation des Nations unies
ONG Organisation non gouvernementale
BNS Banque nationale suisse
CPE-CN Commission de politique extérieure du Conseil national
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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Gute Dienste

In Erfüllung eines Postulats der APK-NR (Po. 20.4332) publizierte der Bundesrat im
November 2022 den Bericht «Engagement der Schweiz gegenüber der
Wirtschaftsblockade gegen Kuba». Der Bericht befasste sich mit Fragen zur Rolle der
Schweiz innerhalb der UNO-Gremien und zu möglichen Massnahmen, mit denen der
Handel mit und Investitionen in Kuba ermöglicht werden könnten. Der Bundesrat hielt
fest, dass die Sanktionsmassnahmen der USA gegen Kuba zwar keine direkte
Rechtswirkung in der Schweiz entfalten würden, Schweizer Unternehmen und NGOs
aber trotzdem einschränkten. Die schweizerische Rechtsordnung böte eigentlich gute
Rahmenbedingungen für den Handel mit und Investitionen in Kuba. Man könne Private
aber nicht zur Durchführung von Zahlungen oder Lieferungen zwingen, da Schweizer
Unternehmen auf Basis der Vertragsfreiheit und gemäss eigener Risikoerwägungen
entscheiden würden, in welchen Staaten sie tätig sein wollen. Die Problematik
extraterritorialer Auswirkungen unilateraler Sanktionen von Drittstaaten sei bekannt
und bereits im Rahmen verschiedener parlamentarischer Vorstösse (Mo. Lombardi (cvp,
TI; 17.3511); Mo. Sommaruga (sp, GE; 20.4252)) aufgegriffen worden. 
Der Bundesrat nahm im Bericht auch eine Einschätzung der Vorschläge vor, welche die
APK-NR in ihrem Postulat vorgebracht hatte. Im Rahmen der UNO-Generalversammlung
setze sich die Schweiz seit 2002 für die Aufhebung des Embargos gegen Kuba ein und
leiste einen Textbeitrag für die jährliche Berichterstattung des UNO-Generalsekretärs
zu den Folgen des Embargos. Weiterer Handlungsbedarf bestehe im Kontext der UNO
daher nicht. Die Frage, ob bundesnahe Unternehmen wie die PostFinance in die
Unterstützungsmassnahmen für Kuba eingebunden werden könnten, wurde vom
Bundesrat verneint. Der Grundversorgungsauftrag der PostFinance beschränke sich auf
Dienstleistungen innerhalb der Schweiz, während Zahlungsverkehrsdienste ins Ausland
nicht darunterfielen. Auch die SNB könne nicht zu den Unterstützungsmassnahmen
beitragen, da Entwicklungs- und Investitionsfinanzierung nicht Teil ihres Mandats seien.

Der Bundesrat resümierte, dass die Schweiz die vorhandenen Instrumente in
multilateralen Gremien sinnvoll einsetze. Eine Verbesserung der Situation in Kuba
könne zudem nur im Dialog mit den USA erzielt werden und nicht durch einseitige
Massnahmen. 1

POSTULAT
DATUM: 18.11.2022
AMANDO AMMANN

1) Bericht Bundesrat vom 9.11.20
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